
Stellungnahme des Regierungsrates Eidgenossische Abstimmung 

Gegen tipendien-Initiative 
Am 14. Juni gelangt die vom Verband 
der Schweizer Studierendenschaften 
(VSS) eingereichte Stipendien-Initiative 
zur Abstimmung. Der Schaffhauser Re
gierungsrat erachtet diese Initiative aus 
sachlichen Gründen als nicht geeignetes 
Mittel zur Harmonisierung des Stipen
dienwesens. D er Regierungsrat lehnt so
mit die Stipendien-Initiative ab und be-

. grüsst das vom Parlament bereits be
schlossene Ausbildungsbeitragsgesetz. 

Di e Kan to ne organisieren sich selbst: 
Mit der Erarbeitung einer interkantona
len Vereinbarung (Stipendienkonkor
dat) 2009 und deren Inkraftsetzung im 
Mãrz 2013 hat die Erziehungsdirekto
renkonferenz (EDK) die Notwendigkeit 
der Harmonisierung des Stipendienwe
sens erkannt und dementsprechend 
wichtige Schritte eingeleitet. Inzwischen 
sind dem Konkordat 16 Kantone beige
treten, die ~usammen für 70 Prozent der 
Bevõlkerung stehen. Weitere Kantone 
sollen in Kürze folge'n, so auch der Kan
tan Schaffhausen. 

Finanzierung ungeldãrt: Laut Ini
tianten verursacht die Initiative Mehr
kosten von jãhrlich rund 500 Millionen 
Franken alleine für den Tertiãrbereich. 
Zum Vergleich: Heute umfassen die 
jãhrlichen natiomilen Stipendienausga
ben aller Bereiche 316 Millionen Fran
ken plus 18 Millionen Franken für Dar
lehen. Wer diese massiven Mehrkosten 
angesichts der angespannten Finanz
lage bei B un d un d Kan to nen tragen soll, 
lãsst die Initiative offen. W o auch immer 
die Mehrausgaben anfallen, werden 
sie zulasten anderer Bildungsbereiche 
gehen.Benachteiligung der Sekundar-

· stufe li: Die Übergabe der Regelungs
kompetenz im Stipendienwesen von d en 
Kantonen an den Btmd ist falsch, weil 
sie nur den Tertiãrbereich (Hochschule 
tmd hõhere Berufsbildung) betrifft. Ge
samtschweizerisch befinden sich 57 Pro
zent der Bezügerinnen und Bezüger von 
Ausbildungsbeihilfen in einer Ausbil
dung auf der Sekundarstufe li (Mittel
schulen und Berufslehren). Die Unter
stützungsleistungen auf dieser Stufe 
umfassen 46 Prozent der gesamten aus
bezahlten Stípendienbetrãge. Die hohen 
Mehrkosten für den Tertiãrbereich las
sen unschwer den Schluss zu, dass die 
Sekundarstufe li bei die-

weise pro Semester liegt der Kanton 
Schaffhausen im schweizerischen Mit
telfeld. Das Verhãltnl.s von rund 78000 
Einwohnern zu etwa 380 Stipendienge
suchen pro Jahr ergibt sich im Kanton 
Schaffhausen dadurch, dass einerseits 
die Nahe zu dEm schulorten Zürich und 
Winterthur ein kostengünstiges Pen
deln ermõglicht und anderseits auf
grund entsprechender õkonomischer 
Verhãltnisse vielfach auf Ausbildungs
beihilfe veriichtet wird. 

Der Regierungsrat Schaffhausen 
empfiehlt: Um den Bereich der Sekun
darstufe li gegenüber dem Tertiãrbe

sem Lõsungsansatz be
nachteiligt wird. Der er
folgreiche Abschluss d er 
Sekundarstufe li ist eine 
wichtige Voraussetzung 
für die weitere Ausbil
dung auf der Tertiãr

Wer diese massi
ven Mehrkosten ... 
tragen soll, lasst 

die lnitiative offen. 

reich nicht zu benachtei
ligen und die Bildungs
hoheit auf kantonaler 
Ebene zu stãrken, muss 
die Stipendien-Initiative 
abgelehnt werden. Da
mit ist der Weg frei für 
das vom Parlament be

stufe. Eine Kompetenzverschiebung ist 
zudem unnõtig, da die Kantone mit der 
Einführung des Stipendienkonlmrdats 
bereits an der Umsetzung einer hinrei
chenden und umfassenden Harmonisie
rung arbeiten. 

Keine konkreten Lõsungen: Der Re- · 
gierungsrat begrüsst grundsãtzlich das 
politische Engagement der Studieren
den für ihr Anliegen: Iill Gegensatz zum 
Stipendienlmnkordat zeigt die VSS-Ini
tiative jedoch keine konlrreten Lõsungen 
für ein harmonisiertes, alle Stufen um
fassendes Stipendienwesenauf. 

Situation im Kanton Schaffhausen: 
Beim Vergleich der durchschnittlichen 
Stipendien pro Bezüger beziehungs~ 

reits beschlossene Ausbildungsbeitrags
gesetz. 

Als Folge dieses Ausbildungsbei
tragsgesetzes sind der Beittitt zum Sti
pendienkonkordat und eine entspre
chende Anpassung der Stipendienge
setzgebung sinnvoll und zweckmiissig, 
da der Kanton Schaffhausen sonst · Ge
fahr lãuft, auf Bundessubvention(m ver
zichten zu müssen. Diese werden bei 
Ablehnung der Initiative beziehungs
weise bei Inkrafttreten des Ausbildungs
beitragsgesetzes an Kantone ausgerich
tet, welche die Mindeststandards dés 
Konkordats erfüllen. 

Für den Regierungsrat: Christian 
Amsler, Erziehungsdepartement 


